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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Herstellung, 
Ablösung und Gestaltung von Garagen und Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge sowie die Herstellung und Bereithaltung von 

Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung - StS) 
 

vom 07.05.2024 
 
 

Aufgrund von Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 
die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. 
Juli 2023 (GVBl. S. 371), erlässt die Stadt Langenzenn folgende Satzung: 
 

 

§ 1  
 
 

§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Diese Satzung gilt für offene und geschlossene Garagen und Stellplätze zum Abstellen von 

Kraftfahrzeugen im Sinne des Art. 2 Abs. 8 BayBO im gesamten Gebiet der Stadt Langenzenn.  

 
§ 4 Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

 
Der Ablösebetrag beträgt in  

 Zone I 5.000 Euro je Stellplatz   (im gesamten Gebiet der Stadt Langenzenn,

      ausgenommen Sanierungsgebiet Altstadt  

      Langenzenn, siehe Lageplan Anlage 1)  

 

§ 2 
In-Kraft-treten 

 
Diese Änderungsatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft 
 
 
Langenzenn, 07.05.2024 
 
STADT LANGENZENN 
 

 
 
 

Jürgen Habel  
Erster Bürgermeister 


